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Versicherungsbedingungen für  

 

 
 
 
 

 
Allianz Kfz-Haftpflichtversicherung  

für Elektrokleinstfahrzeuge mit Versicherungsplakette  
 
 
                         Das Wichtigste in Kürze 

 Ihre Kfz-Versicherung von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen oder 
Versicherungsplakette schützt Sie, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug einen anderen schädigen.  
 
Grundlage für Ihren Vertrag sind diese Versicherungsbedingungen.  
 
 

 Was tun, wenn ein Schaden passiert ist? Bitte benachrichtigen Sie uns möglichst schnell. Wir 
klären dann mit Ihnen das weitere Vorgehen.  
 
 

 
 

Was ist was? – Wichtige Begriffe 
 
Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb dienen die folgenden rechtlich unverbindlichen 
Begriffserläuterungen Ihrem besseren Verständnis. Außerdem erklären wir bestimmte Fachbegriffe oder erläutern sie 
durch Beispiele. 
 

 Was bedeutet das genau? 

Versicherungsnehmer Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versicherungsschutzes 

Versicherte Bereiche Schäden Dritter 

Ausschlüsse Nicht alles was passiert, ist vom Versicherungsschutz Ihrer Kfz-Versicherung 
umfasst. Was nicht versichert ist, erklären wir Ihnen im Abschnitt 
Leistungsausschlüsse und Leistungseinschränkungen.  

Obliegenheiten Ihre Verhaltenspflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs sowie im Schadenfall 

Elektrokleinstfahrzeuge   Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) 
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1 Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

1.1 Kfz-Haftpflichtversicherung für Schäden, die Sie anderen mit Ihrem Fahrzeug zufügen 

1.1.1 Was ist versichert? 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz unter folgenden Voraussetzungen: 

 Was fällt darunter? 

Schädigung anderer bei 
Gebrauch des Fahrzeugs 

Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs 

 Personen verletzt oder getötet werden, 
 Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
 Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem 

Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar 
zusammenhängen (reine Vermögensschäden)  

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von 
Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. 

Begründete und 
unbegründete 
Schadenersatzansprüche 

Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 
 
Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere 
Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach 
unbegründet sind.  

Regulierungsvollmacht Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte 
Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren sowie 
alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen 
pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

 

Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz 

 

 

Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von 
Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei. Diese 
müssen durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige 
Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs 
(Betriebsstörung) verursacht worden sein. 
Wir leisten bis zu 5 Millionen Euro je Schadenereignis, jedoch für alle 
Schadenfälle eines Versicherungsjahres maximal 10 Millionen Euro. 
Maßgeblich für die Zuordnung eines Schadens zu dem jeweiligen 
Versicherungsjahr ist das Datum des Schadeneintritts. 
Versicherungsschutz für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht in Deutschland. Darüber hinaus 
besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des  Anwendungsbereichs des 
Umweltschadensgesetzes in den Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR). Voraussetzung ist, dass dort die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäß Anwendung 
findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen 
besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
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1.1.2 Mitversicherte  

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte Personen): 

 der Halter des Fahrzeugs 
 der Eigentümer des Fahrzeugs 
 der Fahrer des Fahrzeugs 
 Ihr Arbeitgeber oder öffentlicher Dienstherr, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke 

gebraucht wird 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbständig gegen uns erheben. 

1.1.3 Höhe der Leistung  

Wir leisten bis zu folgender Höhe (Versicherungssummen): 
 

 Was ist das? 

Höchstzahlung Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die 
Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten 
Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die 
dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe 
Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein 
entnehmen. 

Übersteigen der 
Versicherungssummen 

 

Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere 
Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und 
der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen 
nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst 
einstehen. 

1.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

In den folgenden Ländern besteht für Sie Versicherungsschutz: 

 Was fällt darunter? 

Versicherungsschutz in 
Europa und in der EU 

Sie haben im Baustein Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in 

 den geographischen Grenzen Europas (hierzu zählt auch der 
europäische Teil der Türkei), 

 dem asiatischen Teil der Türkei sowie 
 den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 

Europäischen Union gehören. 
Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem 
Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 

Internationale 
Versicherungskarte  
(Grüne Karte) 

Haben wir Ihnen die Grüne Karte ausgehändigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genannten 
nicht Europäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht 
durchgestrichen sind. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im 
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens 
jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 
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1.1.5 Was ist nicht versichert?  

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 
 

 Was ist das? 

Vorsatz Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und 
widerrechtlich herbeiführen. 

Genehmigte Rennen Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an 
behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt 
auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
 
Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine Verletzung 
Ihrer Pflichten nach Ziffer 2.1. 4 dar. 

Beschädigung des 
versicherten Fahrzeugs 

Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder 
das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 

Beschädigung von 
Anhängern  

Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder 
das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen 
Anhängers. 

 

Beschädigung von 
beförderten Sachen 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen 
Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem 
versicherten Fahrzeug befördert werden.  
 

Ihr Schadenersatzanspruch 
gegen eine mitversicherte 
Person 

Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die 
eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch 
den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt.  

  

Vertragliche Ansprüche Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie 
aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 

Schäden durch Kernenergie Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

Zusätzliche 
Ausschlüsse bei 
öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen nach dem 
Umweltschadens-
gesetz 

 

Bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) sind darüber hinaus nicht versichert: 

 Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen 

 Schäden, die aus der Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 
folgender Stoffe resultieren: Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder 
Schädlingsbekämpfungsmitteln  

 Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stoffe durch 
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen. 

 Schäden, die entstehen durch bewusste Verstöße gegen 
Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen 

 Ansprüche, die auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder 
Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen 

1.2 Kaskoversicherung 
 
Kaskoversicherungsschutz besteht nicht. 
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2 Ihre Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs und Folgen einer Pflichtverletzung 
2.1 Welche Pflichten haben Sie bei Gebrauch des Fahrzeugs? 

2.1.1. Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 
Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden. 
 
2.1.2 Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer 
des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
 
2.1.3 Fahren nur mit Fahrerlaubnis 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer 
benutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
2.1.4 Nicht genehmigte Rennen 
Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten. 
 
2.1.5 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung Alkohol und andere berauschende Mittel 
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 
 
2.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

2.2.1 Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht 
Wenn Sie eine Obliegenheit verletzen, kann dies dazu führen, dass wir nicht oder nur teilweise leistungspflichtig sind. 
Im Einzelnen gilt: 
 

 Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, sind wir nicht leistungspflichtig. 
 Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verletzen, sind wir berechtigt, die Leistung zu kürzen. Die Kürzung 

richtet sich nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gegebenenfalls zum vollständigen 
Anspruchsverlust führen. Wenn Sie nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die 
Leistung nicht. 

 
Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleiben wir insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
 
2.2.2 Unser Kündigungsrecht 
Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag verletzen, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls erfüllen müssen, 
gilt: Wir können zusätzlich zu den in Ziffer 2.2.1 genannten Rechten den Vertrag fristlos kündigen.  
 
Die Kündigung können wir nur innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, 
erklären. Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig erfolgt ist. 
 
2.2.3 Besonderheiten bei der Kfz-Haftpflichtversicherung 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus 2.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Gegenüber einem 
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Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt (zum Beispiel durch Diebstahl), sind wir 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit sind.  
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer 
gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder Eigentümer als beförderte Person, die das 
Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben. 

3 Ihre Pflichten im Schadenfall und Folgen einer Pflichtverletzung 

3.1 Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 
3.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
3.1.1.1 Anzeigepflicht 
Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche 
anzuzeigen. 
Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, 
sind Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis bereits 
gemeldet haben. 
3.1.1.2 Aufklärungspflicht 
Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht 
erforderlich ist. Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflichten beachten: 

 Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen 
und die dabei gesetzlich erforderliche Wartezeit zu beachten (Unfallflucht).  

 Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu 
unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir  können verlangen, dass Sie uns 
in Textform antworten. 

 Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, 
diese zu beschaffen. 

 Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie 
zumutbar ist.  

3.1.1.3 Schadenminderungspflicht 
Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.  
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. 

3.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  
3.1.2.1 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der 
Erhebung des Anspruchs mitzuteilen. 
 
3.1.2.2 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (zum Beispiel Klage oder Mahnbescheid), haben Sie uns 
dies unverzüglich anzuzeigen.  
Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen 
Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und 
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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3.1.2.4 Bei drohendem Fristablauf 
Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen 
Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf (zum Beispiel einen 
Widerspruch) einlegen.  

3.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
3.2.1 Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht 
Es gelten die Regelungen nach 2.2.1. 
 
3.2.2 Besonderheiten bei der Kfz-Haftpflichtversicherung 
3.2.2.1 Begrenzung der Leistungsfreiheit  
In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500  Euro beschränkt.  
Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf einen Betrag von höchstens je 5.000 Euro, wenn Sie die Aufklärungs- oder 
Schadenminderungspflicht nach 3.1.1.2 und 3.1.1.3 

 vorsätzlich und 
 in besonders schwerwiegender Weise  

verletzt haben.  
Beispiel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens  
 
3.2.2.2 Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 
 
3.2.4 Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 
Verletzen Sie Ihre Pflichten  

 zur Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche,  
 zur Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche oder  
 zur Prozessführung durch uns 

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage 
geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 

 Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig von 
unserer Leistungspflicht frei. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

4 Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 
4.1 Pflichten mitversicherter Personen 
Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. 
 

4.2 Ausübung der Rechte 
Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als 
Versicherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. Eine andere Regelung ist insbesondere das 
Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach 1.1.2. 
 

4.3 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten 
Personen. 
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn 

 die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des Mitversicherten vorliegen oder  
 diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. 
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Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 
gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie 
bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen. 

5 Welche Regelungen gelten noch für meinen Vertrag? 

5.1 Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig 
zahlen.  
 
Hinweis: Sie müssen das Versicherungskennzeichen beziehungsweise die Versicherungsplakette ordnungsgemäß am 
Fahrzeug angebracht haben.  
 
Unter den Voraussetzungen von § 37 Versicherungsvertragsgesetz können wir vom Vertrag zurücktreten oder 
leistungsfrei sein, wenn Sie den fälligen einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben. 

5.2 Beitragszahlung: Fälligkeit der Versicherungsbeiträge 

Der einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zu zahlen. Sie müssen diese vor Aushändigung 
der Bescheinigung über den Abschluss des Versicherungsvertrages sowie gegen Aushändigung des 
Versicherungskennzeichens bzw. der Versicherungsplakette zahlen. 

5.3 Laufzeit und Ende des Versicherungsvertrags 

Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. Das Verkehrsjahr beginnt am 01. März und 
endet mit Ablauf des Februars des Folgejahres. Der Vertrag endet mit Ende des Verkehrsjahres, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  

Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte bestehen.  

5.4 Kündigung im Versicherungsfall  

5.4.1 Kündigungsrecht  
Nach dem Eintritt des Versicherungsfalls kann jede Vertragspartei das Versicherungsverhältnis kündigen.  
 
5.4.2 Kündigungserklärung 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen.  
 
Die Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail oder ein Brief die 
Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist. 
 
5.4.3 Wirksamwerden der Kündigung 
Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung im Zweifel mit Zugang wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam 
wird. Wenn wir kündigen, wird unsere Kündigung einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam. 
 
5.5 Veräußerung des Fahrzeugs und Wagniswegfall  
 
5.5.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang  
Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, so geht zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs die Versicherung auf den Erwerber über. 
Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem 
Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen.  
Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
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5.5.2 Kündigungsrechte 
Wir sind berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von der 
Veräußerung ausgeübt wird. 
 
Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb ausgeübt wird. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündigungsfrist des 
Erwerbers erst ab Kenntnis. 
 
Im Falle der Kündigung durch uns oder den Erwerber haften Sie allein für die Zahlung des Beitrags. 
 
5.5.3 Textform der Kündigung 
Eine Kündigung nach dieser Regelung bedarf der ➞Textform. Zum Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein 
Telefax die Textform, sofern der Absender daraus erkennbar ist. 
 
 
5.5.4 Pflicht zur Anzeige der Veräußerung 
Sie oder der Erwerber müssen uns die Veräußerung unverzüglich in ➞Textform anzeigen. Zum Beispiel erfüllen eine 
E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, sofern der Absender da- raus erkennbar ist. 
Ist die Anzeige unterblieben, sind wir unter folgenden Vorausset-zungen nicht zur Leistung verpflichtet: 
 

 Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem uns die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und 

 wir weisen nach, dass wir den mit Ihnen bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten. 
 

Wir sind jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem uns die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Wir sind ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung nach diesem 
Zeitpunkt bekannt wurde und bei Eintritt des Versicherungsfalls die Kündigungsfrist abgelaufen war, wir aber nicht 
gekündigt haben. 
 
5.5.5 Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
Geht das Eigentum an dem versicherten Fahrzeug im Wege der Zwangsversteigerung über, finden die Absätze 1 bis 5 
entsprechende Anwendung. 
 

5.6 Was gilt bei Wagniswegfall? 

Fällt ein versichertes Wagnis endgültig weg, steht uns der Bei trag bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung vom 
Wagniswegfall zu. 

5.7 Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

5.7.1 Deutsches Recht 

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht. 

5.7.2 Zuständiges Gericht 

Es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Ergänzend vereinbaren wir Folgendes: 
 

 Wenn ein versichertes schädigendes Ereignis im Ausland eintritt und Sie bei Vertragsabschluss Ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland hatten, gilt: Klagen können nur vor 
einem deutschen Gericht erhoben werden.  

 Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz verlegen, gilt: Sowohl Sie als auch wir können Klage aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig 
ist. 
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5.8 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

5.8.1 Versicherungsombudsmann 
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht 
zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632  
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000, Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz) 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (zum Beispiel über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, 
können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.Europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre 
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. Für Fragen können Sie 
sich auch an uns wenden. 
5.8.2 Versicherungsaufsicht 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 
auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0, Fax 0228 4108 – 1550  
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
5.8.3 Rechtsweg 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 

 

 

 


